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day-by-day JVA Plötzensee

Die� JVA� Plötzensee� im� Bezirk� Charlottenburg� –� Wilmersdorf� und�
verfügt� über� 705� Haftplätze� (inklusive� Justizvollzugskrankenhaus).�
Neben�279�Haftplätzen�für�zu�Freiheitsstrafen�verurteilten�Inhaftierten�
werden�308�Haftplätze�für�Ersatzfreiheitsstrafer�vorgehalten.�85-�90%�
der�Ersatzfreiheitsstrafer�sind�suchtmittelabhängig.

In Kooperation mit der
Tilgungsberatung der sbh

 Die Angebote der JVA Plötzensee für Ersatzfreiheitsstrafer 

■  day-by-day: Parallel zur Verbüßung eines Tagessatzes in Haft wird ein Tag durch Freie Arbeit abgeleistet u.a. in Kooperation mit dem Angebot des Außenkommandos des Beschäftigungsgeber der sbh sowie im Rahmen eines Arbeitseinsatzes in diversen Arbeitsbetrieben innerhalb der JVA Plötzensee
■  Beratung zur Ratenzahlungsvereinbarung
■  Beratung zur Ratenzahlungsvereinbarung mit Abtretungserklärung in Kooperation mit der Fachvermittlungsstelle Tilgungsberatung der sbh
■  Umfangreiche Beratung durch die Gruppenleitungen
■  Arbeitseinsatz in Arbeitsbetrieben der JVA Plötzensee eingesetzte Inhaftierte bei day-by-day ab 04.2015  937Tagessätze in day-by-day abgeleistet 19.289 

 ▪ davon durch das Außenkommando der sbh 2.434 
 ▪ Anteil an der Gesamtleistung day-by-day 12%

Ergebnisse 2015/2016 Neuaufnahmen in 2016 2.867
 ▪ in den ersten 14 Tagen gezahlte Geldstrafen ca. 500 
 ▪ im weiteren Verlauf gezahlte Geldstrafen ca. 800 bewilligte Ratenzahlungen in 2016 127in Freie Arbeit entlassen in 2016 79

 Ziele der JVA Plötzensee 

■  Gefangene zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen
■  Die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten schützen
■  Bei Ersatzfreiheitsstrafern sind bereits im Aufnahmeverfahren die Möglichkeiten der Abwendung der Vollstreckung durch Freie Arbeit oder Tilgung der Geldstrafe durch Zahlung, auch in Raten, zu erörtern und zu fördern, um so auf eine möglichst baldige Entlassung hinzuwirken (vgl. StVollzG Bln §2 und §7 Abs.5)


